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Handreichung zum Umgang mit zweckgebundenen Spenden wie z.B. für den Abiball
Aus den Erfahrungen der Vorjahre möchten wir zur Praxis der Spendensammlung auf folgendes hinweisen:

Wenn zweckgebundene Spenden wie z.B. für die Finanzierung des Abiballs eingeworben werden, ist darauf zu achten, dass diese mit dem jeweiligen Verwendungszweck (z.B.Abiball) auf das Konto des Fördervereins (Kontonummer: 384 304 161, BLZ: 800 537 62 bei der Stadt- und Saalkreissparkasse Halle) überwiesen werden. Nur der Förderverein ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen, und dies kann nur in der Höhe erfolgen, die durch Überweisung oder Einzahlung nachgewiesen ist. 

Bitte stellen Sie der Kassenführerin zum Zeitpunkt der Spende unaufgefordert die genauen Angaben zum Spender zur Verfügung (Vor- und Nachname sowie exakte Adresse), damit der Förderverein eine korrekte Spendenbescheinigung erstellen kann.

Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, dass zweckgebundene Spenden nur dann vom Förderverein entsprechend weitergeleitet werden können, wenn der Verwendungszweck mit den Vorschriften für gemeinnützige Vereine vereinbar ist. Zweifelsfälle klären Sie bitte vorab mit dem Förderverein, um späteren Ärger zu vermeiden.

Nur so ermöglichen Sie uns ein korrektes Arbeiten.

Mit freundlichem Gruß

Ingrid Walter
(Vorsitzende des Fördervereins)

